
12. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2015 

 

Das Präsidium hat am 26. Oktober 2015 folgenden Beschluss gefasst: 

 

R’inVG Dr. Stamm wird für die Dauer der beschäftigungslosen 

Elternzeit von Richter Altmaier (27. Dezember 2015 bis 26. April 

2016) mit 1/10 ihrer Arbeitskraft der 26. Kammer zugewiesen. 

Stammkammer ist die 3. Kammer. 


